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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Hauptausschuss 11.09.2024 öffentlich 
   

 

 

Festlegung durch Gremien 

 

 

Festlegungen 

Die Ausschussmitglieder baten um eine Information ob ein Nachtragshaushalt 2024 oder 2025 

erforderlich wird und welche Gründe es hierfür gibt. Unter welchen Voraussetzungen kann einem 

Nachtragshaushalt entgegengewirkt werden? 

T.: 09/2024 

V.: Beigeordneter Finanzen, Wirtschaft und Digitalisierung 

 

 

Stellungnahme / Antwort 

Siehe Stellungnahme in der Anlage 

 

 

Anlagenverzeichnis 

Stellungnahme Dezernat 02 

 

 

 

29.07.2024, gez. xxxxxxxxx (Schriftführer/-in)   
Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Hauptausschuss (Finanzen) 

    

Titel der Drucksache: 

Festlegung aus der öffentlichen Sitzung des 

Hauptausschusses (Finanzen) vom 24.07.2024 

zur Drucksache 0994/24 - weitere Nachfrage 
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